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2010. július 20-án kelt levelével, amelynek hiteles nyelvi változata megtalálható ezen összefoglaló végén, a 
Bizottság értesítette Németországot arról, hogy a fent említett támogatással/intézkedéssel kapcsolatosan az 
EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott. 

Az érdekeltek az észrevételeiket az alábbi összefoglaló és az annak végén található levél közzétételét 
követően egy hónapon belül tehetik meg az alábbi címen: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate F 
State aid Greffe 
SPA3, 6/5 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Fax +32 22961242 

Az észrevételeket a Bizottság továbbítja Németországnak. Az észrevételek benyújtói kérésüket megindo­
kolva, írásban kérhetik adataik bizalmas kezelését. 

Az eljárás 

(1) A Saria Bio-Industries 2008. január 23-án panaszt emelt a 
Zweckverband Tierkörperbeseitigung javára nyújtott állami 
támogatás ellen. A Saria Bio-Industries azt állította, hogy a 
Zweckverband Tierkörperbeseitigung veszteségeinek fede­
zésére kifizetett éves hozzájárulás jogszerűtlen és a közös 
piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősül. 

(2) 2009. október 30-i levelében a Saria hivatalosan benyúj­
totta eljárás iránti igényét és az EUMSz. 265. cikke szerinti 
hivatalos vizsgálati eljárás megindítását kérte. 

(3) A Saria ezenkívül felkérte Rajna-vidék–Pfalz szövetségi 
állam elsőfokú és legfelsőbb bíróságát, hogy az éves hozzá­
járulási kifizetéseket nyilvánítsa jogszerűtlen állami támo­
gatásnak és azokat fizettesse vissza. A két ítéletet 2008. 
december 2-án és 2009. november 24-én hozták meg. 
Mindkét bíróság megerősítette, hogy a kifizetések illegális 
állami támogatásnak minősülnek, visszafizetési felszólítást 
azonban nem adtak ki. A Saria időközben fellebbezést 
nyújtott be a Szövetségi Közigazgatási Bírósághoz, köve­
telve az illegálisan nyújtott állami támogatás visszafizetését. 

Az intézkedések leírása 

(4) A Zweckverband Tierkörperbeseitigung (a továbbiakban: 
ZT) Rajna-vidék–pfalzi, Saar-vidéki és hesseni tartományi 
körzeteket és városokat tagként magában foglaló, állati 
eredetű melléktermékek ártalmatlanításával megbízott 
közvállalkozásként működik. 

(5) Rajna-vidék–Pfalz tartomány az állati eredetű mellékter­
mékek ártalmatlanításához nyújtott támogatásról szóló 
közösségi iránymutatások alapján ítélte oda a támogatást 
a ZT javára, amit a Bizottság 2004-ben jóváhagyott ( 1 ). 

(6) A ZT tagjait törvény útján kötelezték a felmerült veszte­
ségek kompenzálására. A Németországtól kapott infor­
máció alapján a ZT 1998 és 2008 között összesen 
24 795 775,97 EUR összegű hozzájárulásban részesült.
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( 1 ) A TSE-vizsgálatokra, az elhullott állományra és a vágóhídon kelet­
kezett hulladékra vonatkozó állami támogatásokról szóló közösségi 
iránymutatások (2002/C 324/02); a Bizottság 2004. július 6-i 
N-15/04. határozata.



(7) Németország az éves hozzájárulás kiszámításának átlátha­
tóbbá tétele érdekében 2009. január 1-jével kiigazította a 
ZT-re vonatkozó Verbandsordnung törvényt. 

(8) Németország úgy véli, hogy 2008-ig nyújtott éves hozzá­
járulás és a 2009-től módosított mechanizmusú hozzájá­
rulás intézkedései nem minősülnek állami támogatásnak. 
Azzal érvelnek ugyanis, hogy az állati eredetű mellékter­
mékek ártalmatlanítása általános gazdasági érdekű szolgál­
tatásnak számít. Németország szerint az éves hozzájárulást 
azon többletkapacitások finanszírozása teszi szükségessé, 
amelyek célja az állatjárványok során keletkező nagyobb 
mennyiségű állati eredetű melléktermék kezelése. Német­
ország ezenkívül benyújtott egy költségtanulmányt, amely 
állítólag alátámasztja, hogy az éves hozzájárulási kifize­
tések pontosan megfelelnek a szabad kapacitásból adódó 
költségeknek. 

(9) A panaszt emelő azt állítja, hogy a Rajna-vidék–pfalzi piac 
elzárt, mivel a ZT nem pályázati eljárás útján került kivá­
lasztásra és az éves hozzájárulások kizárólag túlméretezett 
kapacitás finanszírozását szolgálják. A panaszos továbbá 
attól tart, hogy más régiókban versenytorzulás következhet 
be, hiszen azt feltételezi, hogy az állami támogatásnak 
köszönhetően a ZT a pályázati eljárásokban a költségeknél 
is alacsonyabb árakat kínálhat. 

Az EUMSz. 107. cikkének (1) bekezdése szerinti 
állami támogatás megléte 

(10) Úgy tűnik, hogy az éves hozzájárulásokat állami forrá­
sokból biztosították, azok versenytorzító hatást gyako­
rolnak és befolyásolták a tagállamok közötti kereske­
delmet. Amennyiben az intézkedéseket – Németország állí­
tása szerint – a ZT-re háruló közszolgálati kötelezettség 
ellensúlyozásaként biztosították volna, az Altmark- 
ítéletben megállapított négy feltétel ( 1 ) teljesülése esetén a 
ZT nem került volna versenytársaival szembeni előnybe. 

(11) A Bizottság azonban kétli, hogy az éves hozzájárulások 
mely mértékben felelnek meg az Altmark-feltételeknek: 

— A Bizottság megkérdőjelezi, hogy indokolt lenne-e a 
ZT javára nyújtott bármely további támogatás a 
Bizottság állal 2004-ben jóváhagyott támogatáson 
felül az EUMSz. 191. cikkének (2) bekezdése és a 
TSE-vizsgálatokra, az elhullott állományra és a vágó­
hídon keletkezett hulladékra vonatkozó állami támoga­
tásokról szóló közösségi iránymutatások fényében, 

hiszen ezek szerint az elhullott állomány és a vágó­
hídon keletkezett hulladék megfelelő eltávolítása első­
sorban a gazdálkodók felelőssége, és egyben ők viselik 
az azzal járó költségeket is. 

— Alaposan meg kell vizsgálni azt is, hogy a szabad 
kapacitás biztosításának kötelezettsége a ZT számára 
milyen többletköltséggel jár, hiszen más német régi­
ókból rendelkezésre álló bizonyítékok azt mutatják, 
hogy a magánüzemeltetői kézben lévő – normális 
körülményekre optimalizált – létesítmények látszólag 
megfelelő szabad kapacitással rendelkeznek állatjárvány 
esetére. 

— A ZT vállalati hatékonysága is kérdéses, mivel azt nem 
közbeszerzési eljárás keretében választották. 

A támogatás összeegyeztethetősége a belső piaccal 

(12) A Bizottság úgy véli, hogy a közszolgálati kötelezettség 
ellentételezéseként nyújtott állami támogatás összeegyez­
tethetőnek minősíthető az EUMSz. 106. cikkének (2) 
bekezdésével, amennyiben az szükséges a szóban forgó 
szolgáltatások működtetéséhez és nem befolyásolja a 
kereskedelem fejlődését olyan mértékben, amely ellentétes 
az Unió érdekeivel. 

(13) A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott 
állami támogatásról szóló közösségi keretszabály ( 2 ) értel­
mében az EUMSz-szel összeegyeztethető állami támogatás 
esetén teljesülni kell az Altmark-ítéletben megállapított 
első három feltételnek. 

(14) A fentiek tekintetében viszont a Bizottságnak kételyei 
merülnek fel azt illetően, hogy a szabad kapacitás biztosí­
tása általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak számít-e a 
„szennyező fizet” elv fényében. Kérdéses továbbá a hozzá­
járulások szükségessége, hiszen más német régiókból 
rendelkezésre álló példák azt bizonyítják, hogy a magán­
üzemeltetői kézben lévő létesítmények látszólag megfelelő 
szabad kapacitással rendelkeznek állatjárvány esetére. 

A LEVÉL SZÖVEGE 

„Hiermit teilt die Kommission Deutschland mit, dass sie nach 
Prüfung der Angaben Deutschlands zu der vorgenannten Bei­
hilfemaßnahme beschlossen hat, das Prüfverfahren nach Artikel 
108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi­
schen Union (nachstehend ‚AEUV‘ genannt) zu eröffnen.
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( 1 ) C-280/00 sz. Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg 
kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ügy [2003] EBHT 
I-07747. 

( 2 ) A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami 
támogatásról szóló közösségi keretszabály (2005/C 297/04).



1. VERFAHREN 

1.1 Beihilfeverfahren 

1.1.1 Beschwerde 

(1) Am 23. Januar 2008 reichte die Saria Bio-Industries 
GmbH & Co. Verwaltungs- und Beteiligungs KG (nach­
stehend ‚Beschwerdeführer‘ genannt) eine Beschwerde be­
züglich rechtswidriger staatlicher Beihilfen für den 
Zweckverband Tierkörperbeseitigung (nachstehend ‚ZT‘ 
genannt) ein. 

(2) Der ZT ist ein öffentliches Unternehmen, dessen Mitglie­
der die Landkreise und kreisfreie Städte von Rheinland- 
Pfalz, des Saarlandes und Hessens sind, und das im Be­
reich der Beseitigung tierischer Nebenprodukte tätig ist. 
Der Beschwerdeführer ist ebenfalls im Bereich der Besei­
tigung tierischer Nebenprodukte tätig und behauptet, dass 
ZT seine Kosten auf der Grundlage seiner Gebührensat­
zung nicht decken könne. Die ZT-Mitglieder müssten 
durch eine Umlage für die jährlichen Defizite von ZT 
aufkommen. Ohne diese Umlagezahlungen wäre es ZT 
nicht möglich, auf dem Markt zu überleben. 

1.1.2 Auskunftsersuchen und Übermittlung von 
Informationen 

(3) Die Kommission sandte Deutschland am 26. Mai 2008 
und am 16. Dezember 2008 Auskunftsersuchen zu. 
Deutschland übermittelte seine Antworten am 25. Juli 
2008 und am 30. April 2009 sowie zusätzliche Infor­
mationen am 16. April 2010. 

(4) Der Beschwerdeführer hat am 23. September 2008, 
10. November 2008, 9. Januar 2009 und 26. Mai 
2009 weitere Informationen übermittelt. 

(5) Am 25. Februar 2009 fand ein Treffen der Kommissions­
dienststellen mit den deutschen Behörden und am 
24. April 2009 ein Treffen der Kommissionsdienststellen 
mit dem Beschwerdeführer statt. 

1.1.3 Antrag auf Tätigwerden 

(6) Der Beschwerdeführer hat die Kommission mit Schreiben 
vom 30. Oktober 2009 förmlich ersucht, tätig zu werden 
und ein förmliches Prüfverfahren nach Artikel 265 AEUV 
im Zusammenhang mit seiner schriftlichen Beschwerde 
zu eröffnen. Er ersuchte die Kommission außerdem, 
eine Aussetzungsanordnung nach Artikel 11 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates zu erlassen. 

1.2 Gerichtsverfahren in Deutschland 

(7) Der Beschwerdeführer hat vor dem Verwaltungsgericht 
Trier Klage gegen ZT erhoben. Er forderte, die Rückzah­
lung der ZT von seinen Mitgliedern zwischen 2005 und 
2008 gewährten Umlagezahlungen anzuordnen und ZT 
zu verpflichten, diese Umlagezahlungen künftig bei der 
Kommission anzumelden. 

(8) Das Verwaltungsgericht Trier urteilte, dass die Umlage 
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 

1 AEUV darstellt, da sie nicht alle Kriterien des Altmark- 
Urteils erfüllt. Im Hinblick auf die Rückforderung der 
rechtswidrigen Beihilfen entschied das Verwaltungs­
gericht, dass ZT den zwischen 2005 und 2008 erhalte­
nen Betrag wegen außergewöhnlicher Umstände, die eine 
Rückzahlung unangemessen erscheinen lassen, nicht zu­
rückzahlen muss. 

(9) Sowohl ZT als auch der Beschwerdeführer legten beim 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz Berufung gegen 
dieses Urteil ein. 

(10) Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bestätigte 
die Feststellungen des Verwaltungsgerichts Trier und ent­
schied, dass die betreffende Umlage als staatliche Beihilfe 
anzusehen ist. Diese Umlage sei jedoch nicht zurück­
zuzahlen, da die Umlage den Markt im Zeitraum 2005 
bis 2008 nicht wesentlich zugunsten des ZT beeinflusst 
hätte. 

(11) Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl der 
Antragssteller als auch ZT haben beim Bundesverwal­
tungsgericht Revision gegen die Entscheidung eingelegt. 

2. BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN 

2.1 Rechtlicher Rahmen 

(12) In der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002, die als Folge des 
Auftretens von spongiformer Rinderenzephalopathie 
(BSE) und großen Ausbrüchen von übertragbaren Tierseu­
chen wie klassische Schweinepest und Maul- und Klau­
enseuche sowie anderen Zwischenfällen mit Auswirkun­
gen auf die Sicherheit der Nahrungs- und Fütterungskette 
hin beschlossen wurde, legt Hygienevorschriften für nicht 
für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Ne­
benprodukte fest. Als ‚tierische Nebenprodukte‘ gelten 
nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a ‚ganze Tierkörper, 
Tierkörperteile oder Erzeugnisse tierischen Ursprungs 
[…], die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt 
sind‘. Die Verordnung regelt die Abholung/Sammlung, 
Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und 
Verwendung oder Beseitigung tierischer Nebenprodukte, 
um zu verhindern, dass diese Produkte eine Gefahr für 
die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen. 

(13) In dieser Verordnung wird unter Berücksichtigung der 
spezifischen Risiken, die das Material für die Gesundheit 
von Mensch und Tier birgt, zwischen drei verschiedenen 
Kategorien tierischer Nebenprodukten entschieden: 

— Material der Kategorie 1 birgt beträchtliche Risiken, 
welche besonders mit TSE und dem Vorliegen von 
bestimmten verbotenen Substanzen und Umweltkon­
taminanten verbunden sind. Kategorie 1 Material be­
steht unter anderem aus Körperteilen von TSE-ver­
dächtigen Tieren oder Tieren, bei denen das Vorliegen 
von TSE bestätigt wurde, sowie Gemischen von Ma­
terial der Kategorie 1 mit Material der Kategorien 2 
oder 3. Solche Materialien müssen durch Verbren­
nung oder Verarbeitung entsorgt werden und dürfen 
nicht in Futter für Nutztiere oder in technischen Pro­
dukten enthalten sein.
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— Material der Kategorie 2 beinhaltet ebenfalls erhebli­
che Risiken, da es aus Falltieren und anderen Mate­
rialien, die bestimmte verbotene Substanzen oder 
Kontaminante enthalten, besteht. Kategorie 2 Material 
muss durch Verbrennung oder Verarbeitung entsorgt 
werden und darf nicht in Futter für Nutztiere enthal­
ten sein. In manchen Fällen kann es jedoch als Dün­
gemittel oder für technische Zwecke verwendet wer­
den. 

— Material der Kategorie 3 umfasst — u. a. — Schlacht­
körperteile, die, obwohl sie als genussuntauglich abge­
lehnt werden, keine Anzeichen einer auf Mensch oder 
Tier übertragbaren Krankheit zeigen sowie Materialien 
von Tieren die für den menschlichen Verzehr geeignet 
sind, aber aus wirtschaftlichen Gründen für andere 
Zwecke, wie Futtermittel für Nutztiere, genutzt wer­
den. 

(14) Der deutschen Gesetzgebung nach muss Material der Ka­
tegorien 1 und 2 — so genannte ‚Pflichtware‘ — von 
öffentlichen oder privaten Unternehmen, die durch die 
zuständigen Behörden (d. h. Landkreise oder kreisfreien 
Städte) beauftragt wurden, in zugelassenen Verarbeitungs­
anlagen beseitigt und verarbeitet werden (siehe § 3 des 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes). 

(15) Die Beseitigung von Material der Kategorie 3 ist nicht auf 
diese beauftragten Unternehmen beschränkt, sie ist je­
doch in zugelassenen Verarbeitungsanlagen vorzuneh­
men. 

2.2 Beihilfeempfänger 

(16) ZT ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die 
1979 gegründet wurde. Inzwischen sind alle Landkreise 
und größeren kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland sowie zwei hessische Landkreise Mitglieder 
von ZT. 

(17) ZT wurde von seinen Mitgliedern mit der Beseitigung 
tierischer Nebenprodukte der Kategorien 1 und 2 in ihren 
Gebieten beauftragt. Um die Kosten für die Beseitigung 
tierischer Nebenprodukte der Kategorien 1 und 2 zu de­
cken, erhebt ZT von den Erzeugern tierischer Abfälle 
Gebühren gemäß einer offiziell genehmigten Gebühren­
satzung. 

(18) ZT nimmt neben der Beseitigung tierischer Nebenproduk­
ten der Kategorien 1 und 2 auch die Beseitigung von 
Material der Kategorie 3 vor. Hierfür berechnet ZT ein 
so genanntes ‚Knochenentgelt‘, eine Servicegebühr für die 
Abholung und Beseitigung von Material der Kategorie 3. 
Nach § 1 Absatz 3 der Gebührensatzung von ZT erfolgt 
die Berechnung des Knochenentgelts nicht auf Grundlage 
der öffentlichen-rechtlichen Gebührensatzung, sondern 
nach privatrechtlichen Bestimmungen. 

2.3 Beschreibung der öffentlichen Maßnahmen 

2.3.1 Umlagezahlungen 

(19) Die Mitglieder von ZT sind rechtlich verpflichtet, die 
nicht durch die Einnahmen gedeckten Kosten zu teilen 

(siehe § 9 Absatz 1 der Verbandsordnung des Zweckver­
bandes). Die Höhe dieser Umlage wird anhand der jähr­
lichen Haushaltssatzung festgesetzt, die von der Mitglie­
derversammlung zu genehmigen ist. Sobald diese Haus­
haltssatzung angenommen wurde, ist ZT berechtigt, die 
Beiträge im Wege eines Verwaltungsakts einzufordern. 

(20) Nach den von Deutschland übermittelten Informationen 
erhielt ZT von 1998 bis 2008 folgende Umlagezahlun­
gen: 

1998: 2 114 191,93 EUR (4 135 000 DM) 

1999: 2 432 215,93 EUR (4 757 000 DM) 

2000, 2001: 2 249 684,28 EUR (4 400 000 DM) 

2002-2008: 2 250 000 EUR jährlich 

(21) Die Umlagezahlungen von 1998 bis 2008 belaufen sich 
auf einen Nennwert von 24 795 775,97 EUR. Von 1979 
bis 2008 hat ZT Umlagezahlungen von insgesamt 
60 357 257,15 EUR erhalten. 

2.3.2 Genehmigte staatliche Beihilfen im Zusammen­
hang mit TSE-Tests, Falltieren und Schlacht­
abfällen 

(22) Nach Artikel 191 Absatz 2 AEUV gilt grundsätzlich das 
Verursacherprinzip, wonach Landwirte, die tierische Ne­
benprodukte erzeugen, die Folgekosten der Abholung 
und Beseitigung zu tragen haben. Diesem Verursacher­
prinzip zufolge ist es in erster Linie Sache der Erzeuger, 
sich ordnungsgemäß um die Beseitigung von Falltieren 
und Schlachtabfällen zu kümmern und die dabei entste­
henden Kosten zu tragen ( 1 ). 

(23) Aufgrund der TSE-Krise war es jedoch notwendig, die 
ordnungsgemäße Behandlung von Falltieren und 
Schlachtabfällen, die aus Material der Kategorien 1 und 
2 bestehen, sicherzustellen und die Landwirte durch staat­
liche Beihilfen zu unterstützen. 2002 nahm die Europäi­
sche Kommission den Gemeinschaftsrahmen für staatli­
che Beihilfen im Rahmen von TSE-Tests, Falltieren und 
Schlachtabfällen (2002/C 324/02) an, dem 2006 die 
Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen 
im Agrar- und Forstsektor 2007-2013 (2006/C 319/01) 
folgte ( 2 ). 

(24) Nach diesen Leitlinien ist bei staatlichen Beihilfen das 
Verursacherprinzip zu berücksichtigen. Die Mitgliedstaa­
ten können Landwirten staatliche Beihilfen für Falltiere 
nur gewähren, um Anreize für die sichere und recht­
mäßige Beseitigung und Verarbeitung von spezifischem 
Risikomaterial zu schaffen. Marktteilnehmern, die in der 
Verarbeitung und Vermarktung von Falltieren tätig sind, 
dürfen keine Beihilfen gewährt werden. Die Beseitigung 
von Schlachtabfällen konnte nur bis 2002 durch staatli­
che Beihilfen unterstützt werden.
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( 1 ) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Rahmen von TSE- 
Tests, Falltieren und Schlachtabfällen (2002/C 324/02), Randnum­
mern 27 Buchstabe b und 37 Buchstabe b. 

( 2 ) Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor 2007-2013 (2006/C 319/01), Randnummern 132 
Buchstabe g Spiegelstrich ii und 132 Buchstabe h Spiegelstrich iii.



(25) Um jedoch die Verwaltung solcher Beihilfen zu erleich­
tern, können sie an einen Marktteilnehmer ausgezahlt 
werden, der auf einem dem Landwirt nachgelagerten 
Markt tätig ist, d. h. an Anbieter von Dienstleistungen, 
die mit der Abholung und Beseitigung von Falltieren ver­
bunden sind. Dies ist aber nur möglich, wenn eindeutig 
nachgewiesen werden kann, dass der vollständige Betrag 
der ausgezahlten Beihilfe an die Landwirte weitergegeben 
wurde. Folglich wird die staatliche Beihilfe in der Praxis 
an den Marktteilnehmer ausgezahlt, der die von den 
Landwirten erhobenen Entgelte entsprechend senken 
muss. 

(26) 2004 genehmigte die Kommission eine Beihilferegelung, 
die von Deutschland nach Artikel 107 Absatz 3 Buch­
stabe c AEUV, dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Beihilfen im Rahmen von TSE-Tests, Falltieren und 
Schlachtabfällen und dem Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen im Agrarsektor (2000/C 232/17) an­
gemeldet worden war ( 1 ). Mit dieser Regelung sollte der 
Ausbreitung von BSE vorgebeugt werden, indem u. a. 
Landwirten die zusätzlichen Kosten erstattet wurden, die 

ihnen durch die ordnungsgemäße Beseitigung von Tier­
körpern und Risikomaterial entstanden, die nach der Ein­
führung des Verbots der Fütterung von Rindern mit 
Fleisch- und Knochenmehl während der BSE-Krise not­
wendig geworden war. Diese Erstattung war jedoch zeit­
lich beschränkt, da sie nur für zwischen Oktober 2000 
und September 2001 angefallenes Risikomaterial galt. 

(27) 2004 genehmigte die Kommission eine zweite Beihilfe­
regelung, die Deutschland nach Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV und dem Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen im Rahmen von TSE-Tests, Falltieren 
und Schlachtabfällen angemeldet hatte ( 2 ). Mit dieser Re­
gelung sollten Nutztierhalter in Rheinland-Pfalz einen 
Ausgleich für die Kosten für die Abholung und Beseiti­
gung von Falltieren erhalten, für die die Landwirte Bei­
träge an die Tierseuchenkasse gezahlt hatten. Diese Re­
gelung sah keinen Ausgleich für die Beseitigung von 
Schlachtabfällen vor. 

(28) Der finanzielle Ausgleich hängt von der Art der Falltiere 
und dem Umfang der vom ZT erbrachten Dienstleistun­
gen ab: 

(29) Das Land Rheinland-Pfalz, die Landkreise und die Tierseuchenkasse tragen jeweils ein Drittel der von 
ZT für die Abholung und Beseitigung von Tieren, die auf TSE getestet werden müssen, erhobenen 
Gebühren. Ist der TSE-Test nicht verpflichtend, tragen das Land Rheinland-Pfalz, die Landkreise und 
die Tierseuchenkasse entsprechend jeweils ein Drittel der Abholungskosten. Für die Beseitigung von 
Falltieren müssen die Landwirte jedoch 25 % der Beseitigungskosten zahlen, wobei 8,3 % dieser 
Kosten aus ihren Beiträgen an die Tierseuchenkasse gedeckt werden.
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2.4 Markt für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte in Rheinland-Pfalz 

(30) Der Markt für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte ist in der folgenden Grafik dargestellt: 

Regionaler Markt für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte in Rheinland-Pfalz 

( * ) Geschäftsgeheimnis 

(31) Landwirte in Rheinland-Pfalz nutzen entweder […] oder 
[…] Schlachthäuser. Insgesamt werden pro Jahr etwa 
1,25 Mio. Tiere geschlachtet. 900 000 dieser Tiere wer­
den in […], die übrigen 350 000 Tier in […] Schlacht­
häuser geschlachtet. 

(32) Alle Schlachthäuser sind rechtlich verpflichtet, Material 
der Kategorien 1 und 2 ZT zu überlassen. Dies gilt nicht 
für Material der Kategorie 3, sofern es nicht mit Material 
der Kategorien 1 oder 2 gemischt wurde, d. h. getrenntes 
Material der Kategorie 3 ist nach Marktbedingungen frei 
handelbar. 

(33) […] verfügt über die logistischen und technischen Mittel, 
um die tierischen Nebenprodukte nach den vorstehend 
genannten Kategorien zu trennen. Kleineren Schlachthäu­
sern ist dies in der Regel nicht möglich. Daher überlassen 
sie ZT gemischte tierische Nebenprodukte aller Katego­
rien. Sobald die verschiedenen tierischen Nebenprodukte 
einmal gemischt wurden, dürfen sie aus Rechts- und Si­
cherheitsgründen nicht mehr getrennt werden. Sie müs­
sen nach den für das gefährlichste in der Mischung ent­
haltene Material geltenden Vorschriften beseitigt und ver­
wertet werden. Da jedoch 900 000 von 1 250 000 Tiere 

im […] geschlachtet werden, werden die tierischen Ne­
benprodukte in 72 % der Fälle getrennt. 

(34) Der ZT verarbeitet und beseitigt in Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland und zwei hessischen Landkreisen Material der 
Kategorien 1 und 2. Material der Kategorie 3 wird vom 
ZT beseitigt, wenn es mit Material der gefährlicheren 
Kategorien gemischt wurde; gleichfalls wird getrenntes 
Material der Kategorie 3 beseitigt. In diesem letzteren 
Fall kann ZT nur die Beseitigungsstandards für Material 
der Kategorie 1 und 2 anwenden, da es an besseren tech­
nischen Mitteln fehlt. 

(35) In der Region, in der ZT tätig ist, ist der Beschwerde­
führer nur Bereich von Material der Kategorie 3 tätig. In 
anderen Bundesländern ist der Beschwerdeführer jedoch 
auch mit der Beseitigung von Material der Kategorien 1 
und 2 betraut. 

3. STANDPUNKT DES BESCHWERDEFÜHRERS 

(36) Der Beschwerdeführer ist eine internationale Holding mit 
Sitz in Deutschland, die in der Europäischen Union — 
insbesondere in Deutschland und Frankreich — verschie­
dene Tochterunternehmen hat, die alle in der Beseitigung 
tierischer Nebenprodukte tätig sind.
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3.1 Selektiver Vorteil für ZT 

(37) Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, dass ZT 
seine Kosten nicht allein auf der Grundlage seiner Gebüh­
rensatzung decken könne. ZT könnte auf dem Markt 
nicht überleben, wenn seine Mitglieder nicht durch eine 
Umlagezahlung für die jährlichen Defizite aufkämen. 
Diese Umlagezahlung verschaffe dem ZT einen selektiven 
Vorteil. 

3.2 Wettbewerbsverzerrungen auf den Märkten für 
Material der Kategorien 1 und 2 

(38) Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, dass die 
Märkte für Material der Kategorien 1 und 2 in den Re­
gionen, in denen ZT aktiv ist (Rheinland-Pfalz, das Saar­
land und zwei hessische Landkreise), abgeschottet worden 
seien, da ZT nicht im Rahmen einer öffentlichen Aus­
schreibung ausgewählt, sondern von der Verwaltung als 
Dienstleister beauftragt und seine Verluste regelmäßig 
ausgeglichen worden seien. 

(39) Des Weiteren befürchtet der Beschwerdeführer Wett­
bewerbsverzerrungen auf den Märkten in anderen Regio­
nen Deutschlands, da er davon ausgeht, dass ZT im Rah­
men von Ausschreibungen, an denen er teilnimmt, durch 
die Umlage unter den Kosten liegende Preise anbieten 
kann. 

3.3 Wettbewerbsverzerrungen auf den Märkten für 
Material der Kategorie 3 

(40) Der Beschwerdeführer führt außerdem an, dass die Um­
lage zu einer Wettbewerbsverzerrung auf den Märkten für 
Material der Kategorie 3 führe. So habe der ZT seine 
Tätigkeiten nicht auf die Erfüllung seiner rechtlichen Ver­
pflichtung zur Verwertung von Material der Kategorien 1 
und 2 beschränkt, sondern habe sie in Rheinland-Pfalz 
auf die Beseitigung von Material der Kategorie 3 aus­
geweitet. Angeblich werde die Beseitigung von Material 
der Kategorie 3 kostenlos durchgeführt, wenn sie gemein­
sam mit Material der Kategorien 1 und 2 erfolgt. Der 
Beschwerdeführer führt daher an, dass die Umlage eine 
Quersubventionierung der Beseitigung von Material der 
Kategorie 3 darstelle und so das Material effektiv vom 
Markt nehme. Im Gegenzug würden private Anbieter 
durch den Mangel an Material der Kategorie 3 vom Zu­
gang zum Markt ausgeschlossen. 

4. STANDPUNKT DEUTSCHLANDS 

4.1 Kein Vorteil für ZT 

(41) Deutschland bestreitet, dass die Umlage eine staatliche 
Beihilfe darstellt, da sie eine Maßnahme sei, mit der die 
Zusatzkosten der Seuchenreserve gedeckt und die Sanie­
rung von Altstandorten finanziert werden soll; beides 
seien nichtwirtschaftliche Tätigkeiten. 

4.1.1 Seuchenreserve 

(42) Deutschland argumentiert, dass die Gebietskörperschaften 
(Landkreise und kreisfreie Städte) nach dem rheinland- 
pfälzischen Landestierseuchengesetz für die Kontrolle 
von Tierseuchen zuständig sind. Wegen fehlender tech­
nischer und logistischer Mittel für eine sichere und ord­

nungsgemäße Beseitigung tierischer Nebenprodukten, 
hätten die Gebietskörperschaften ZT mit dieser Aufgabe 
betraut. Deutschland führt an, dass die Vorhaltung einer 
Seuchenreserve eine Dienstleistung von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse sei. Das allgemeine wirtschaft­
liche Interesse bestehe darin, dass die ordnungsgemäße 
Beseitigung tierischer Abfälle auch Zwecken der mensch­
lichen Gesundheit diene. ZT müsse Reservekapazitäten 
halten, um den zusätzlichen Anforderungen beim Aus­
bruch von Tierseuchen gerecht werden zu können. Die 
tatsächlichen jährlichen Kosten für die Vorhaltung der 
Seuchenreserve beliefen sich zwischen 2002 und 2006 
auf jährlich 3 Mio. EUR. Die Zahlungen an ZT sollten 
einen Ausgleich für die in Verbindung mit dieser Seu­
chenreserve anfallenden Kosten schaffen. 

(43) Deutschland hat ein Gutachten des Fraunhofer-Instituts 
vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass sich die Reserveka­
pazitäten der Anlagen gemäß den Daten für 2005 auf 
53 % der maximalen Verarbeitungskapazitäten belaufen. 
In dem Gutachten wird die Reservekapazität als die ma­
ximale Kapazität abzüglich der normalerweise genutzten 
Kapazität definiert. Folglich wird die Reservekapazität in 
Relation zur tatsächlichen Nutzung der Anlagen definiert. 
Ein Anstieg der normalen Nutzung der Anlagen würde 
somit zu einem Rückgang der Reservekapazitäten führen, 
ein Rückgang der Nutzung automatisch zu einem Anstieg 
der Reservekapazitäten. 

(44) In dem Gutachten wird ferner der Schluss gezogen, dass 
eine Seuchenreserve von etwa 50 % notwendig sei, um 
die Beseitigung tierischer Abfälle bei einer Spitzenbelas­
tung bewältigen zu können und gleichzeitig wirtschaftlich 
zu handeln. Vorgebracht wird darin ferner, dass die Re­
servekapazität sinnvoll so festzulegen sei, dass Verarbei­
tungsspitzen in den meisten Fällen von Tierseuchen be­
wältigt werden können. Die maximale Verarbeitungskapa­
zität von 168 000 Tonnen pro Jahr sei noch nie genutzt 
worden, die höchste jemals verzeichnete Tonnage, die 
infolge von Tierseuchen anfiel, habe sich im Jahr 2002 
auf 1 500 Tonnen belaufen; das Gutachten schließt da­
raus, dass eine höhere Reservekapazität bei den meisten 
Tierseuchen-Szenarios nicht wirtschaftlich sei. 

(45) Umgekehrt wird in dem Gutachten argumentiert, dass das 
Fehlen alternativer Beseitigungsverfahren die Vorhaltung 
einer Reservekapazität von 50 % rechtfertige. Als einer 
der Gründe hierfür werden rechtliche Vorgaben ange­
führt, insbesondere Hygienevorschriften, die beispiels­
weise die Beseitigung tierischer Abfälle auf Deponien 
oder durch offene Verbrennungen untersagen. Erfülle 
die Beseitigung nicht die rechtlichen Vorschriften (z. B. 
durch spezielle Verbrennung), bedrohten angeblich hö­
here Preise die wirtschaftliche Rentabilität von alternati­
ven Beseitigungsanlagen. In dem Gutachten wird argu­
mentiert, dass selbst wenn durch seuchenbedingte Todes­
fälle bei Tieren nur etwa 400 Jahrestonnen anfielen, eine 
viel höhere Reserve als der jährliche Durchschnitt jeder­
zeit verfügbar sein müsse, da diese seuchenbedingten To­
desfälle typischerweise innerhalb von Wochen verarbeitet 
werden müssten. In dem Gutachten werden keine Anla­
gen außerhalb des betreffenden Sektors erwähnt oder 
berücksichtigt.
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(46) Auf der Grundlage der Definition von Reservekapazität, 
die für das Gutachten gewählt wurde, werden die Kosten 
für die Vorhaltung der Seuchenreserve für 2005 auf 
2,99 Mio. EUR geschätzt. Diese Zahl entspricht dem vor­
stehend genannten Anteil von 53 % an den Gesamtfix­
kosten der Anlage. Das Gutachten differenziert diese Kos­
ten nicht weiter. 

4.1.2 Sanierung von Altstandorten 

(47) Deutschland führt an, dass ein weiterer Teil der dem ZT 
gewährten Umlage der Sanierung von zwei Altstandorten 
diene. In diesen beiden Altanlagen, die bis 1982 vom 
Rechtsvorgänger des ZT genutzt wurden, habe sich durch 
die Verwendung von Kohlenwasserstoff eine Boden- und 
Grundwasserkontamination aufgebaut. Die Sanierung sei 
1998 begonnen worden; die Kosten beliefen sich zwi­
schen 1998 und 2008 auf 2 917 015 EUR. 

(48) Deutschland vertritt weiterhin den Standpunkt, dass die 
Kosten für die Seuchenreserve und die Sanierungskosten 
bei der Berechnung der von ZT erhobenen Gebühren 
nicht zu berücksichtigen seien, da sie für die einzelnen 
Nutzer der Dienstleistungen des ZT keinen unmittelbaren 
Vorteil mit sich brächten. Die Umlage diene dazu, die 
finanzielle Belastung durch die Vorhaltung der Seuchen­
reserve sowie die Kosten der Sanierung von Altanlagen­
standorten zu senken. 

4.2 Keine Wettbewerbsverzerrung 

(49) Deutschland streitet ab, dass es auf den Märkten für Ma­
terial der Kategorien 1 und 2 oder den Märkten für 
Material der Kategorie 3 zu Wettbewerbsverzerrungen 
kommt. 

(50) Deutschland gibt an, dass die Beseitigung von Material 
der Kategorie 3 im Fall von vermischten Materialien nicht 
entgeltfrei erfolge. Da tierische Nebenprodukte, sobald sie 
einmal gemischt wurden, nicht mehr getrennt werden 
dürfen, würden sie nach den Vorschriften beseitigt oder 
verwertet, die für das gefährlichste in der Mischung ent­
haltene Material gelten. Daher würden gemischte tierische 
Nebenprodukte wie Material der Kategorien 1 und 2 be­
handelt, was auch im Hinblick auf die Gebühren gelte. In 
die pro Tier berechneten Gebühren, die in der ZT-Gebüh­
rensatzung festgelegt sind, würde bereits ein bestimmtes 
zusätzliches Gewicht für Material der Kategorie 3 einkal­
kuliert, das im Voraus bestimmt würde; somit basiere die 
Berechnung der pro Tier erhobenen Gebühr auf einem 
höheren Gewicht des Tierkörpers bzw. des tierischen Ne­
benprodukts. 

(51) Diese Gebühren sollen die Kosten des (täglichen) Normal­
betriebs decken, jedoch nicht die Vorhaltung der Seu­
chenreserve finanzieren, die für den Fall des Ausbruchs 
von Tierseuchen vorgesehen ist. Deutschland vertritt den 
Standpunkt, dass die Kosten für die Vorhaltung der Seu­
chenreserve nicht auf die Landwirte übertragen werden 
können. Die Seuchenreserve werde im Interesse der All­
gemeinheit gehalten und bringe den Landwirten oder 
Schlachthäusern keine Vorteile. 

(52) Im Gegensatz hierzu unterliege ‚reines‘ Material der Kate­
gorie 3 anderen Preisbedingungen. 

(53) Das Knochenentgelt, das für die Beseitigung von getrenn­
tem Material der Kategorie 3 erhoben würde, sei stets 
kostendeckend gewesen. 

(54) Da in Rheinland-Pfalz etwa 72 % der tierischen Neben­
produkte gemäß den drei verschiedenen Kategorien ge­
trennt würden, sei die Behauptung des Beschwerdefüh­
rers, keinen Zugang zu den Märkten für Material der 
Kategorie 3 zu haben, nicht begründet. So habe der Be­
schwerdeführer im Gegenteil einen sehr großen Anteil auf 
dem Markt für die Beseitigung von Material der 
Kategorie 3. 

4.3 Seit 2009 geltende Finanzierungsregeln 

(55) Deutschland hat der Kommission mitgeteilt, dass die für 
ZT geltenden Bestimmungen (‚Verbandsordnung‘) am 
2. Februar 2010 geändert wurden und rückwirkend seit 
dem 1. Januar 2009 gelten. Deutschland gab an, dass die 
Verbandsordnung geändert wurde, um die Altmark-Krite­
rien zu erfüllen. 

(56) Nach § 9 Absatz 2 der Verbandsordnung sind die Kosten 
für die Haltung der Seuchenreserve nun im Voraus fest­
zusetzen. 

(57) Eine neue Bestimmung in § 10 Absatz 2 setzt die maxi­
male Reservekapazität mit 7 110 Tonnen für einen Zeit­
raum von sechs Wochen fest. Somit wird die Reserveka­
pazität, im Gegensatz zu vorher, nicht mehr anhand der 
normalen Kapazitätsnutzung in Relation zur maximalen 
Kapazität der Anlagen festgesetzt. 

(58) Ungeachtet des festgesetzten Volumens der Reserveka­
pazität werden die Kosten hierfür noch immer im Ein­
klang mit dem vorstehend genannten Gutachten des 
Fraunhofer-Instituts bestimmt. Nach § 10 Absatz 3 der 
Verbandsordnung sind die Kosten der Seuchenreserve als 
relativer Prozentsatz aller Fixkosten zu berechnen. Die 
relative Quote wird durch eine Jahrestonnage von 80 000 
begrenzt. 

5. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG 

(59) Es ist zu prüfen, ob die bis 2008 gewährten Umlagezah­
lungen und die Finanzierungsmechanismen nach der ge­
änderten Verbandsordnung (nachstehend zusammenge­
fasst ‚Umlagezahlungen‘ genannt) eine staatliche Beihilfe 
darstellen und falls ja, inwieweit die Maßnahme mit dem 
Binnenmarkt vereinbar ist. 

5.1 Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 1 AEUV 

(60) Nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV stellt eine Maßnahme 
eine staatliche Beihilfe dar, wenn sie die vier folgenden 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt: 

— Die Maßnahme muss einem Unternehmen einen Vor­
teil verschaffen. 

— Die Maßnahme muss von einem Mitgliedstaat oder 
aus staatlichen Mitteln finanziert werden. 

— Die Maßnahme muss den Wettbewerb verfälschen 
bzw. zu verfälschen drohen, indem einem Unterneh­
men Vorteile verschafft werden. 

— Die Maßnahme muss geeignet sein, den Handel zwi­
schen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.
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5.1.1 Vorteil für ein Unternehmen 

(61) Damit eine staatliche Beihilfe im Sinne des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union vorliegt, muss 
der Begünstigte ein Unternehmen sein. Der Begriff des 
Unternehmens im Wettbewerbsrecht umfasst jede eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit unabhängig 
von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung. 
Dies gilt nicht nur für private, sondern auch für öffent­
liche Unternehmen ( 1 ). Jede Tätigkeit, die darin besteht, 
Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt 
anzubieten, ist eine wirtschaftliche Tätigkeit ( 2 ). Da ZT, 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, Dienstleistun­
gen auf dem Markt für die Beseitigung bestimmter tieri­
scher Nebenprodukte anbietet, ist ZT ein Unternehmen. 

(62) Auf den ersten Blick stellen die Umlagezahlungen einen 
wirtschaftlichen Vorteil dar, da sie die laufenden Aus­
gaben von ZT verringern. Solche Betriebsbeihilfen sind 
in der Regel verboten. 

5.1.1.1 U m l a g e z a h l u n g e n a l s K o m p e n s a ­
t i o n f ü r d i e B e r e i t h a l t u n g v o n 
S e u c h e n r e s e r v e 

(63) ZT hätte jedoch keinen Vorteil gegenüber seinen Wett­
bewerbern erhalten, falls die Maßnahme als Ausgleich für 
eine ZT auferlegte gemeinwirtschaftliche Verpflichtung 
gewährt wurde. Der Europäische Gerichtshof hat in sei­
nem Urteil in der Rechtssache Altmark festgestellt, dass 
ein Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen keine staatliche Beihilfe darstellt, d. h. 
dem Begünstigten keinen Vorteil verschafft, sofern fol­
gende vier Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind ( 3 ): 

— Das begünstigte Unternehmen ist tatsächlich mit der 
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen be­
traut, und diese Verpflichtungen müssen klar definiert 
sein. 

— Die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet 
wird, sind zuvor objektiv und transparent aufzustel­
len. 

— Der Ausgleich darf nicht über das hinausgehen, was 
erforderlich ist, um die Kosten für die Erfüllung der 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berück­
sichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines 
angemessenen Gewinns ganz oder teilweise zu de­
cken. 

— Wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Er­
füllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen be­
traut werden soll, im konkreten Fall nicht in einem 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, 

das die Auswahl desjenigen Bewerbers ermöglicht, der 
diese Dienste zu den geringsten Kosten für die All­
gemeinheit erbringen kann, so ist die Höhe des erfor­
derlichen Ausgleichs auf der Grundlage einer Analyse 
der Kosten zu bestimmen, die einem durchschnitt­
lichen, gut geführten und angemessen ausgestatteten 
Unternehmen bei der Erfüllung der betreffenden Ver­
pflichtungen entstanden wären. 

(64) Nach einer vorläufigen Würdigung der Maßnahme hat die 
Kommission Zweifel, dass die Altmark-Kriterien im vor­
liegenden Fall erfüllt sind: 

Vorhalten von Seuchenreserve als gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung 

(65) Nach der ständigen Rechtssprechung verfügen die Mit­
gliedstaaten in der Frage, welche Arten von Leistungen 
als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse anzusehen sind, über einen großen Beurteilungs­
spielraum. Außer in den Sektoren, für die es spezifische 
Gemeinschaftsvorschriften gibt, ist es daher Aufgabe der 
Kommission, darüber zu wachen, dass die Definition der 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte­
resse ohne offenkundige Fehler erfolgt. 

(66) Deutschland hat ausgeführt, dass die Umlagezahlungen 
Maßnahmen darstellten, um einen Ausgleich für die 
durch die Vorhaltung der Seuchenreserve entstehenden 
Zusatzkosten zu schaffen. Daher ist zu prüfen, ob die 
staatliche Finanzierung von Reservekapazitäten, die für 
den Fall von Tierseuchen gehalten werden, mit dem Kon­
zept einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftli­
chem Interesse in Einklang steht. 

(67) Deutschland vertritt weiterhin die Auffassung, dass sich 
der öffentliche Auftrag zur Vorhaltung einer Seuchenre­
serve aus verschiedenen Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 sowie deutscher Gesetzgebung zur 
Beseitigung tierischer Nebenprodukte (§ 3 Tierisches Ne­
benprodukte-Beseitigungsgesetz — TierNebG) ableiten 
lässt. Insbesondere § 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 verlangt von den Mitgliedstaaten dafür 
Sorge zu tragen, dass geeignete Vorkehrungen getroffen 
werden und eine ausreichende Infrastruktur vorhanden 
ist, um sicherzustellen, dass tierische Nebenprodukte 
den Vorschriften der Verordnung nach abgeholt/gesam­
melt, befördert, genutzt und beseitigt werden. 

(68) Es muss jedoch eingehend geprüft werden, ob die Vor­
haltung einer Seuchenreserve in Anbetracht des Verursa­
cherprinzips als Dienstleistung von allgemeinem wirt­
schaftlichem Interesse definiert werden kann. Das Ver­
ursacherprinzip ist sowohl in Artikel 191 Absatz 2 
AEUV als auch im Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Beihilfen im Rahmen von TSE-Tests, Falltieren und 
Schlachtabfällen und in der Rahmenregelung der Gemein­
schaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 
2007-2013 (nachstehend ‚TSE-Leitlinien‘ genannt) fest­
gehalten. Nach dem Verursacherprinzip ist es in erster 
Linie Sache der Erzeuger — Landwirte und Schlachthäu­
ser —, sich ordnungsgemäß um die Beseitigung von Fall­
tieren und Schlachtabfällen zu kümmern und die dabei 
entstehenden Kosten zu tragen.
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(69) Der EuGH hat bereits festgestellt, dass die finanzielle Be­
lastung, die durch die Beseitigung von Tierkörpern und 
Schlachtabfällen entsteht, ein Kostenpunkt ist, der mit der 
wirtschaftlichen Tätigkeit von Landwirten und Schlacht­
höfen zwangsläufig verbunden und von diesen zu tragen 
ist ( 1 ). 

(70) Andererseits könnte auch argumentiert werden, dass der 
Schutz der öffentlichen Gesundheit die Definition als 
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Inte­
resse auch gegen das Verursacherprinzip rechtfertigt. 
Dies wäre möglich, da die TSE-Leitlinien zwischen nor­
malen Umständen, unter denen das Verursacherprinzip 
gilt, und dem Fall eines Tierseuchenausbruchs unterschei­
det, in dem ggf. unter bestimmten Voraussetzungen wei­
tere Beihilfen gewährt werden können. 

(71) Falls bestehende Anbieter keine ausreichenden Kapazitä­
ten für die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten 
garantieren könnten, hätten die Mitgliedstaaten die ver­
fügbare Kapazität zu garantieren (und somit auch zu 
finanzieren). In Situationen von großen Ausbrüchen 
von übertragbaren Krankheiten wie Maul- und Klauenseu­
che oder klassischer Schweinepest, ist die normale Kapa­
zität der Verarbeitungsbetriebe — der Erfahrung nach — 
nicht immer ausreichend um die erhöhte Anzahl von 
Materialien zu bearbeiten. In solchen Situationen müssen 
nicht nur die üblichen Mengen von Falltieren und ande­
ren Produkten, wie nicht genießbare Tierteile aus 
Schlachthäusern, beseitigt werden, sondern auch die Ka­
daver einer großen Anzahl von Tieren, die im Zusam­
menhang mit Seuchenvernichtungsmaßnahmen getötet 
wurden sowie tierische Produkte wie Fleisch, Milch und 
Eier. Eine solche Beseitigung ist nötig, um das Ausbreiten 
der Krankheit von infizierten Gebieten oder Lagerbestän­
den auf andere Teile der Europäischen Union oder auf 
Drittländern zu verhindern. Die Mitgliedstaaten sind auch 
verpflichtet, Krisenpläne vorzubereiten, um die Massen­
entsorgung von Tierkadavern sicherzustellen, unter ande­
rem durch Bestimmung von Betrieben zur Behandlung 
oder Entsorgung von Tierkörpern im Fall eines Aus­
bruchs der Maul- und Klauenseuche ( 2 ). 

(72) Es ist auch in Betracht zu ziehen, dass der Transport eine 
potentielle Quelle der weiteren Verbreitung von Krank­
heiten sein kann und dass Veterinärrecht den Transport 
von Tierkörpern zu anderen Anlagen nicht erlauben 
kann. Darüber hinaus ist es nicht wahrscheinlich, dass 
andere Anlagen im Fall eines großen Krankheitsausbruchs 
genügend Reservekapazität haben. Zusätzlich hat die Er­
fahrung aus vergangenen Fällen gezeigt, dass eine zu 
geringe Kapazität die Möglichkeiten der zuständigen Be­
hörde, die Krankheit zu kontrollieren beeinflusst. 

(73) Zum momentanen Zeitpunkt ist es zweifelhaft, ob 
Deutschland die spezielle Notwendigkeit einer Seuchenre­
serve hinreichend dargelegt hat und ob ein weitere öffent­
liche Finanzierung von ZT — zusätzlich zu den bereits 
2004 genehmigten Beihilfemaßnahmen — angesichts Ar­
tikel 191 Absatz 2 AEUV und den einschlägigen TSE 
Leitlinien, die vorsehen, dass die Verursacher, z.B. die 

Landwirte und Schlachthäuser, im Prinzip die Kosten 
der Beseitigung zu tragen haben, gerechtfertigt wäre. 

(74) Diese Zweifel werden durch die folgenden Argumente 
verstärkt: 

(75) Der Beschwerdeführer vertritt die Auffassung, dass die 
Vorhaltung einer Seuchenreserve nicht notwendig sei, 
um Tierseuchenausbrüchen begegnen zu können, und 
führt die gängige Praxis in anderen Bundesländern als 
Beispiel an. Vergleichbare private Unternehmen, die in 
der Beseitigung tierischer Abfälle tätig sind, hielten keine 
Reservekapazität, sondern wechselten von einem Zwei- 
zu einem Dreischichtbetrieb und betrieben ihre Anlagen 
falls notwendig Tag und Nacht. 

(76) Des Weiteren zieht die Kommission die Fraunhofer Stu­
die und die geänderten Finanzierungsregeln von 2009 in 
Zweifel, die festlegen, dass es notwendig ist, 80 000 Ton­
nen pro Jahr, bzw. 7 110 Tonnen für sechs Wochen, als 
Reservekapazität zu halten. Die empirischen Daten stüt­
zen die Notwendigkeit einer so hohen Reservekapazität 
nicht: Die bisherige durchschnittliche Tonnage seuchen­
bedingten Abfalls beläuft sich auf 400 Tonnen pro Jahr 
und erreichte mit 1 500 Tonnen im Jahr 2002 einen 
Höhepunkt. Die Kommission stimmt zu, dass der zügigen 
Beseitigung infizierter Tierkörper Priorität zukommt, um 
die Kontrolle über die Ausbreitung von Seuchefällen zu 
wahren. Innerhalb eines Zeitraums von z.B. sechs Wo­
chen kann ZT jedoch 9 200 Tonnen Abfall in den von 
ihr abgedeckten Regionen entsorgen. Dies entspricht dem 
mehr als sechsfachen des tierischen Abfalls, der bei der 
Spitzenbelastung anfiel, und ist 23 mal höher als die 
normale Menge tierischer Abfälle, vorausgesetzt, die ge­
samte Jahrestonnage tierischer Abfälle würde innerhalb 
von sechs Wochen anfallen, was mehr als fraglich ist. 
Die Kommission zweifelt deshalb, dass eine solch hohe 
Reservekapazität notwendig ist. 

(77) Folglich ist zu untersuchen, welche Reservekapazität in 
Fällen von Tierseuchen vernünftigerweise gebraucht wird. 
Falls die weiteren Untersuchungen beweisen, dass der 
Markt selbst genügende Reservekapazität für den Fall 
von Tierseuchen bereithält, könnten die Umlagezahlun­
gen an ZT nicht als Ausgleich für gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen gerechtfertigt werden, sondern würden 
Betriebsbeihilfe zugunsten von ZT darstellen. 

Im Voraus aufgestellte, objektive und transparente Parameter 

(78) Da bis 2008 die Reservekapazitäten nicht im Voraus fest­
gelegt und die Umlagezahlungen nachträglich gewährt 
wurden, um erlittene Verluste zu decken, scheint das 
Transparenzerfordernis nicht erfüllt zu sein. 

(79) Die Mitglieder von ZT haben die Verbandsordnung rück­
wirkend ab dem 1. Januar 2009 geändert, um die Para­
meter für die Berechnung der Reservekapazität vorzuge­
ben. Dadurch wird impliziert anerkannt, dass die nötige 
Transparenz in den Jahren vor 2009 nicht vorhanden 
war. 

(80) Es ist jedoch offensichtlich, dass die für die Zeit nach 
2009 geänderte Verbandsordnung die fehlende Trans­
parenz für die Zeit vor 2009 nicht aufwiegen kann.
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Verhältnismäßigkeit der Umlagezahlungen 

(81) Selbst wenn man akzeptieren würde, dass das Vorhalten 
einer Seuchenreserve eine gemeinwirtschaftliche Ver­
pflichtung ist, würde die Kommission bezweifeln, dass 
die Kosten, die Deutschland dafür angibt, tatsächlich die 
zusätzlichen Nettokosten sind, die ZT aufgrund dieser 
Verpflichtung hatte. Deutschland hat die Studie des 
Fraunhofer Instituts übermittelt, um die Kosten für die 
Vorhaltung der Reservekapazität darzulegen. Die Kosten 
umfassen einen bestimmten Prozentsatz an Abschreibun­
gen, Steuern, Versicherungen und Finanzierungskosten 
sowie Personalkosten für die Aufrechterhaltung der Be­
triebsbereitschaft bei Mehrarbeit. Auf der Grundlage der 
übermittelten Informationen kommt die Kommission 
nicht zu dem Schluss, dass diese Kosten durch die Vor­
haltung einer Seuchenreserve entstehen. Das zur Ver­
fügung gestellte Gutachten vergleicht nicht die Kapazi­
tätskosten, die mit und ohne die Verpflichtung zur Vor­
haltung einer Seuchenreserve entstehen würden, sondern 
legt die bestehende Kapazität als gegeben zu Grunde. Alle 
Kosten, die durch ungenutzte Kapazitäten anfallen, wer­
den als Kosten für die Haltung von Reservekapazitäten 
eingestuft. Daher scheint es, dass die Umlagezahlungen 
die Verluste aus einer unrentablen Überkapazität finan­
zieren. 

(82) Es kann jedoch nicht akzeptiert werden, dass Verluste, die 
durch eine betriebswirtschaftliche Fehlentscheidung ent­
standen sind, nachträglich durch öffentliche Mittel aus­
geglichen werden. Gemäß dem dritten Altmark-Kriterium 
können nur die zusätzlichen Nettokosten — die einem 
Anbieter ohne die Verpflichtung zur Vorhaltung einer 
Seuchenreserve nicht entstanden wären — ausgeglichen 
werden. 

Prüfung durchschnittlicher Kosten 

(83) Da ZT weder im Rahmen einer öffentlichen Ausschrei­
bung ausgewählt wurde noch eine Analyse der Kosten 
erfolgt, die einem durchschnittlichen Unternehmen ent­
standen wären, scheint das vierte Altmark-Kriterium nicht 
erfüllt zu sein. 

5.1.1.2 U m l a g e z a h l u n g e n a l s A u s g l e i c h 
f ü r d i e S a n i e r u n g s k o s t e n f ü r A l t ­
s t a n d o r t e 

(84) Ebenso bestehen Zweifel, ob der Ausgleich der Sanie­
rungskosten als Dienstleistung von allgemeinem wirt­
schaftlichem Interesse eingestuft werden kann. Nach 
deutschem Recht liegt die Verantwortung für Sanierungen 
in erster Linie beim Eigentümer des kontaminierten 
Grundstücks, wobei die Möglichkeit eines Rückgriffrechts 
gegen den früheren Eigentümer besteht. Somit stellen 
Sanierungen eine Verpflichtung dar, die dem Eigentümer 
eines kontaminierten Grundstücks gesetzlich auferlegt ist. 

(85) Auf Grundlage der von Deutschland übermittelten Infor­
mationen kann ZT als die nach nationalem Recht ver­
pflichtete Person und daher als Verursacher identifiziert 
werden, da er Eigentümer der kontaminierten Grundstü­
cke ist. 

(86) Die Kommission hat, zu diesem Zeitpunkt, keine An­
haltspunkte, die in diesem Fall eine Abweichung vom 
Verursacherprinzip rechtfertigen würden. Darüber hinaus 
wurde die Sanierung weder im Voraus bestimmt noch 
gibt es einen Beweis dafür, dass die Sanierung der 

Grundstücke zu den Kosten erbracht wurden, die einem 
durchschnittlichen Unternehmen entstanden wären. 

5.1.2 Verwendung staatlicher Mittel 

(87) Die Maßnahme muss dem Staat zurechenbar sein und 
aus staatlichen Mitteln gewährt werden. Die Mitglieder 
von ZT sind lokale Regierungsbehörden. ZT hat seit 
1979 von seinen Mitgliedern eine Umlagezahlung durch 
Verwaltungsakt erhoben und plant, dies auch in der Zu­
kunft zu tun. Daher umfasst die Maßnahme eine unmit­
telbare Übertragung staatlicher Mittel. 

5.1.3 Wettbewerbsverzerrungen 

(88) Ein weiteres Tatbestandsmerkmal ist, dass die Maßnahme 
den Wettbewerb verzerrt oder zu verzerren droht. Nach 
der ständigen Rechtssprechung verzerren Beihilfen, mit 
denen ein Unternehmen von den Kosten befreit werden 
soll, die es normalerweise im Rahmen seiner laufenden 
Geschäftsführung oder seiner üblichen Tätigkeiten zu tra­
gen gehabt hätte, grundsätzlich die Wettbewerbsbedin­
gungen ( 1 ). Dies scheint hier der Fall zu sein, da der ZT 
ohne die Umlage nicht auf dem Markt überleben könnte. 

(89) ZT wurde gesetzlich mit der Beseitigung tierischer Neben­
produkte der Kategorien 1 und 2 in Rheinland-Pfalz, im 
Saarland und in zwei hessischen Landkreisen beauftragt, 
wohingegen der Auftrag für die Beseitigung von Material 
der Kategorien 1 und 2 in anderen Regionen Deutsch­
lands über öffentliche Ausschreibungen vergeben wird. 
Die Beseitigung von Material der Kategorie 3 ist in allen 
Regionen für den Wettbewerb geöffnet. 

(90) Die Umlage scheint daher verschiedene Auswirkungen 
auf die Märkte zu haben: 

(91) Da ZT nicht im Wege einer öffentlichen Ausschreibung 
ausgewählt wurde, waren die Märkte für die Beseitigung 
von Material der Kategorien 1 und 2 in Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland und zwei hessischen Landkreisen Wett­
bewerbern nicht zugänglich. Durch das Fehlen einer öf­
fentlichen Ausschreibung und durch die Umlagezahlun­
gen war ZT anscheinend keinerlei Wettbewerbsdruck aus­
gesetzt und seine Liquidität wurde sichergestellt. 

(92) Wenn sich bestätigt, dass die Kapazitätskosten des Nor­
malbetriebs teilweise durch die Umlagezahlungen finan­
ziert wurden, so würde dies bedeuten, dass es auch auf 
den anderen Märkten zu Wettbewerbsverzerrungen ge­
kommen ist. Sowohl was Ausschreibungen in anderen 
Regionen als auch die Beseitigung von Material der Ka­
tegorie 3 angeht, hätte der ZT in diesem Fall Preise unter­
halb der Kosten anbieten können, da ein Teil der Kapa­
zitätskosten bereits durch die Umlagezahlungen gedeckt 
worden wäre. 

5.1.4 Auswirkungen auf den Handel zwischen Mit­
gliedsstaaten 

(93) Damit eine Maßnahme Auswirkungen auf den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten hat, ist es ausreichend, dass 
die Einfuhr von konkurrierenden Produkten oder Dienst­
leistungen aus anderen Mitgliedstaaten durch die stärkere 
Marktposition des Begünstigten erschwert wird.
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Der Beschwerdeführer gibt an, dass ZT seine Preise durch 
die Umlage künstlich niedrig halten kann. Dadurch sei es 
dem ZT möglich, seine Marktstellung in Rheinland-Pfalz 
aufrechtzuerhalten und öffentliche Ausschreibungen für 
die Abholung und Beseitigung von Material der Katego­
rien 1 und 2 in anderen Regionen für sich zu entschei­
den. In der Folge könnten Wettbewerber aus anderen 
Mitgliedstaaten vom Zugang zu den Märkten für die Be­
seitigung tierischer Nebenprodukte ausgeschlossen wer­
den. Daher scheint zumindest die Gefahr zu bestehen, 
dass der Handel in diesem Fall beeinträchtigt wird. 

5.2 Rechtswidrigkeit nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV 

(94) Weder die Umlage, die bis 2008 gezahlt wurde, noch die 
geänderte Verbandsordnung, die seit 2009 gilt, wurden 
bei der Kommission nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
angemeldet. 

(95) Die Entscheidung der Kommission von 2004 über die 
von Deutschland angemeldete Beihilferegelung ist nicht 
relevant. Mit dieser Beihilferegelung sollen Tierhalter in 
Rheinland-Pfalz einen Ausgleich für die Kosten erhalten, 
die für die Abholung und Beseitigung von Falltieren ent­
standen sind, für die die Landwirte Beiträge an die Tier­
seuchenkassen entrichtet haben. Dies bewertete die Kom­
mission als Beihilfe zugunsten der Landwirte. Die Finan­
zierung des ZT durch Umlagen war jedoch nicht Gegen­
stand dieser Kommissionsentscheidung. 

(96) Die Umlage stellt daher nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
eine rechtswidrige staatliche Beihilfe dar. 

5.3 Bestehende staatliche Beihilfen nach Artikel 1 
Absatz b Spiegelstrich iv in Verbindung mit Artikel 

15 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 

(97) Da ZT die Umlage seit 1979 erhalten hat, ist zu prüfen, 
inwieweit diese Umlage als bestehende staatliche Beihilfe 
anzusehen ist. 

(98) Nach Artikel 1 Absatz b Spiegelstrich iv in Verbindung 
mit Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des 
Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften 
für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags gel­
ten Beihilfen, für die die Verjährungsfrist abgelaufen ist, 
als bestehende Beihilfe. Nach Artikel 15 gelten die Befug­
nisse der Kommission zur Rückforderung von Beihilfen 
für eine Frist von zehn Jahren. Die Verjährungsfrist be­
ginnt mit dem Tag, an dem die rechtswidrige Beihilfe 
dem Empfänger gewährt wird und wird durch jede Maß­
nahme, die die Kommission bezüglich der rechtswidrigen 
Beihilfe ergreift, unterbrochen. Nach jeder Unterbrechung 
läuft die Frist von Neuem an. 

(99) Die Gerichte der europäischen Union haben geurteilt, 
dass die Verjährungsfrist nicht nur durch einen formellen 
Vorgang unterbrochen werden kann, sondern dass auch 
ein Auskunftsersuchen einen Vorgang darstellt, der zu 
einer Unterbrechung der Verjährungsfrist führt ( 1 ). 

(100) Der Beschwerdeführer hat die Umlage für ZT im Januar 
2008 angefochten und am 26. Mai 2008 wurde Deutsch­
land ein Auskunftsersuchen übermittelt. 

(101) Dieses Auskunftsersuchen unterbrach die Verjährungs­
frist. Daher werden alle Umlagezahlungen, die ZT vor 
dem 26. Mai 1998 erhalten hat, als bestehende Beihilfen 
eingestuft. 

(102) Im Gegensatz hierzu werden alle Umlagezahlungen, die 
ZT nach dem 26. Mai 1998 erhalten hat, als rechtswid­
rige Beihilfen betrachtet. 

5.4 Vereinbarkeit der Umlagezahlungen als Beihilfe 
für die Vorhaltung von Reservekapazität nach Arti­

kel 107 Absatz 2 oder 3 AEUV 

5.4.1 Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV 

(103) Die Umlage kann nicht nach Artikel 107 Absatz 2 AEUV 
als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden. Zwar 
können Tierseuchen als außergewöhnliches Ereignis an­
gesehen werden, Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b be­
zieht sich aber auf in der Vergangenheit entstandene 
Schäden. ZT hält jedoch kostenintensive technische Re­
servekapazitäten, um künftigen Tierseuchen begegnen zu 
können. Daher fallen die staatlichen Beihilfen für Aus­
gleichszahlungen in diesem Zusammenhang nicht in 
den Rahmen dieses Abschnitts des AEUV. 

5.4.2 Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 

(104) Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV können 
Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirt­
schaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Han­
delsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem 
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, als mit dem Binnen­
markt vereinbar gelten. Jedoch müssen gewährte Beihilfen 
mit den Beihilfevorschriften in Einklang stehen, wobei die 
zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe geltenden 
Vorschriften anzuwenden sind. 

Umlagezahlungen vor 2002 

(105) Für die Umlagezahlungen, die vor 2002 gewährt wurden, 
ist die Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche 
Beihilfen im Agrarsektor (2000/C 28/02) zu berücksich­
tigen. Auf Grundlage dieser Rahmenregelung dürfen 
staatliche Beihilfen an Landwirte vergeben werden, um 
sie für Tierbestandsverluste zu entschädigen, die sie durch 
Tierseuchen erlitten haben; Beihilfen für vor- oder nach­
gelagerte Marktteilnehmer werden jedoch untersagt. 

(106) Mehre Kommissionsentscheidungen aus den Jahren 2001 
und 2002 erlauben es den Mitgliedstaaten, im Fall von 
außergewöhnlichen Ereignissen Beihilfen an Unterneh­
men zu vergeben, die in der Beseitigung tierischer Neben­
produkte tätig sind, wobei die kurze Laufzeit der Beihil­
fen und die Notwendigkeit, dem Verursacherprinzip lang­
fristig Rechnung zu tragen, berücksichtigt wurden. 

(107) Die 2004 erlassene Kommissionsentscheidung (vgl. Erwä­
gungsgrund (26)) ist ein Beispiel für eine solche Beihilfe 
mit kurzer Laufzeit zugunsten von Landwirten. Um die 
Ausbreitung von TSE zu verhindern, nachdem die
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Fütterung von Rindern mit Fleisch- und Knochenmehl 
verboten worden war, wurden staatliche Beihilfen geneh­
migt, mit denen die den Landwirten von Oktober 2000 
bis September 2001 durch die ordnungsgemäße Beseiti­
gung von Tierkörpern und Risikomaterial entstandenen 
Kosten gedeckt werden sollten. 

(108) Im Gegensatz zu den Beihilfen mit kurzer Laufzeit, die 
den Landwirten für einen begrenzten Zeitraum gewährt 
wurden, um auf die außergewöhnlichen Ereignisse zu 
reagieren, wurden die Umlagezahlungen ZT seit 1979 
unmittelbar und fortlaufend gezahlt. 

(109) Daher scheinen weder die Gemeinschaftsregeln noch die 
Entscheidungspraxis eine Grundlage darzustellen, auf der 
die Umlage, die ZT bis 2001 gewährt wurde, als mit dem 
AEUV vereinbar erklärt werden könnte. 

Umlagezahlungen von 2002 an 

(110) Ähnlich scheint es, dass die Umlagezahlungen von 2002 
an nicht nach den TSE-Leitlinien als mit dem Binnen­
markt vereinbar erklärt werden können, da nach diesen 
Leitlinien Beihilfen zum Ausgleich für Falltiere nur an 
Landwirte, jedoch nicht an andere vor- oder nachgela­
gerte Marktteilnehmer vergeben werden dürfen. Die 
zweite 2004 erlassene Kommissionsentscheidung (vgl. Er­
wägungsgrund (27)), die auf den TSE-Leitlinien basiert, 
genehmigt daher nur Beihilfen an Tierhalter, mit denen 
die Kosten für die Abholung und Beseitigung von Fall­
tieren gedeckt werden sollen, jedoch nicht Beihilfen an 
ZT selbst. Allerdings ist es nach Erwägungsgrund 33 
dieser Leitlinien möglich, die Beihilfe auf einer Produkti­
onsstufe auszuzahlen, die dem landwirtschaftlichen Be­
trieb nachgelagert ist und die Dienstleistungen im Zusam­
menhang mit der Entfernung und /oder Beseitigung von 
Falltieren erbringt, sofern ordnungsgemäß nachgewiesen 
werden kann, dass der gesamte Betrag dieser Beihilfe an 
den Landwirt weitergegeben wird. Da jedoch die Umla­
gezahlungen niemals auf Falltiere beschränkt waren, son­
dern scheinbar gezahlt wurden, um die Verluste aus­
zugleichen, welche aus betrieblichen Fehlentscheidungen 
resultierten ( 1 ), scheint es nicht, dass die Umlagezahlun­
gen auf der Grundlage der TSE Leitlinien für vereinbar 
erklärt werden können. 

5.5 Vereinbarkeit der Umlagezahlungen als Beihilfe 
für die Vorhaltung von Reservekapazität nach Arti­

kel 106 Absatz 2 AEUV 

(111) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemei­
nem wirtschaftlichem Interesse betraut sind oder den 
Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten gemäß 
Artikel 106 Absatz 2 AEUV die Vorschriften des Vertrags 
und insbesondere die Wettbewerbsvorschriften. Dies trifft 
jedoch nur dann zu, wenn die Anwendung dieser Regeln 
die Ausführung der diesen Unternehmen übertragenen 
besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindern 
würde. Daher gestattet Artikel 106 Absatz 2 AEUV eine 
Ausnahme von den Vertragsregeln, sofern bestimmte Kri­
terien, die im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihil­
fen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen gewährt werden (2005/C 297/04), fest­
gehalten sind, erfüllt sind: 

— Der Staat muss ein Unternehmen mit der Erfüllung 
einer bestimmten Aufgabe offiziell betrauen. 

— Der Auftrag muss sich auf eine Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beziehen. 

— Die Ausnahme muss für die Erfüllung der zugewiese­
nen Aufgabe notwendig und angemessen sein. 

— Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in 
einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Inte­
resse der Union zuwiderläuft. 

(112) Im Rahmen der Erörterung des Altmark-Urteils wurde 
bereits dargelegt, dass die Kommission Zweifel hat, dass 
diese Kriterien erfüllt sind: 

(113) Erstens hat die Kommission angesichts des Verursacher­
prinzips Zweifel, was die Einstufung der Vorhaltung einer 
Seuchenreserve als Dienstleistung von allgemeinem wirt­
schaftlichem Interesse angeht. Es muss ausführlicher un­
tersucht werden, ob im normalen Geschäftsbetrieb von 
ZT genügende Reservekapazität für den Fall von Tierseu­
chen vorhanden ist. 

(114) Zweitens bestehen Zweifel dass die Kosten, die Deutsch­
land als Seuchenreservekosten ausgibt, tatsächlich auf die 
zusätzlichen Nettokosten beschränkt waren, die ZT auf­
grund dieser Verpflichtung hatte. 

5.6 Vereinbarkeit der Umlagezahlungen als Beihilfe 
für die Sanierung nach Artikel 106 Absatz 2 oder 

Artikel 107 Absatz 3 AEUV 

(115) Gemäß den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche 
Umweltschutzbeihilfen (2008/C 82/01) gelten Investiti­
onsbeihilfen für Unternehmen, die Umweltschäden (Be­
einträchtigung der Qualität des Bodens, des Oberflächen- 
oder des Grundwassers) beseitigen, indem sie schadstoff­
belastete Standorte sanieren, als im Sinne von Artikel 
107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar, sofern sie zu einer Verbesserung des Umwelt­
schutzes führen (vgl. Randnummer 132). Wie jedoch be­
reits in Erwägungsgrund (84) ausgeführt, muss im Fall, 
dass der Erzeuger der Schäden klar auszumachen ist, 
dieser gemäß dem Verursacherprinzip für die Finanzie­
rung der Behebung der Schäden aufkommen, und es 
kann keine staatliche Beihilfe gewährt werden. Da ZT 
nach deutschem Recht für die Sanierung der Altstandorte 
haftet, scheinen ZT auf der Grundlage dieser Leitlinien 
keine Beihilfen gewährt werden zu können. 

(116) Ebenso erscheint es angesichts des Verursacherprinzips 
zweifelhaft, dass Deutschland beanspruchen kann, dass 
die Sanierung der Altstandorte von ZT eine Dienstleis­
tung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse darstellt. 

5.7 Schlussfolgerungen 

(117) Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungen ist der 
Schluss zu ziehen, dass die Umlagezahlungen Betriebsbei­
hilfen zugunsten ZT darstellen.
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( 1 ) Vergleiche Erwägungsgrund 0 und (82).



(118) Die Kommission hat angesichts Artikel 191 Absatz 2 
AEUV sowie der entsprechenden TSE Leitlinien wonach 
es in erster Linie Sache der Landwirte ist, sich ordnungs­
gemäß um die Beseitigung von Falltieren und Schlacht­
abfällen zu kümmern und die dabei entstehenden Kosten 
zu tragen Zweifel, ob die Umlagezahlungen als Dienst­
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für 
die Vorhaltung von Seuchenreserve gerechtfertigt werden 
können. 

(119) Basierend auf dem vorhandenen Marktdaten scheint es 
zweifelhaft, ob die Vorhaltung von Seuchenreserve für 
den Fall von Tierseuchen gerechtfertigt werden kann, da 
anscheinend genügend Kapazität aus dem normalen Ge­
schäftsbetrieb von ZT vorhanden ist. 

(120) Darüber hinaus scheinen die von Deutschland vorgeleg­
ten Kostenberechnungen die zusätzlichen Kosten für die 
Vorhaltung von Seuchenreserve nicht korrekt wider­
zuspiegeln. Die vorhandene Beweislage deutet an, dass 
die Umlagezahlungen die betrieblichen Verluste von ZT 
finanziert haben. 

(121) Schließlich ist es angesichts des Verursacherprinzips zwei­
felhaft, ob die Umlagezahlungen als Ausgleich für die 
Kosten der Sanierungen der kontaminierten Altstandorte 
gerechtfertigt werden können. 

6. BESCHLUSS 

(122) Aus diesen Gründen fordert die Kommission Deutschland 
im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 

AEUV auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses 
Schreibens Stellung zu nehmen und alle für die Würdi­
gung der Maßnahme sachdienlichen Informationen zu 
übermitteln. Deutschland wird aufgefordert, unverzüglich 
eine Kopie dieses Schreibens an die potenziellen Beihilfe­
empfänger weiterzuleiten. 

(123) Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschie­
bende Wirkung des Artikels 108 Absatz 3 AEUV und 
verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 des Rates, dem zufolge alle rechtswidrigen 
Beihilfen von den Empfängern zurückgefordert werden 
können. 

(124) Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie 
die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegen­
den Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfas­
sung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen 
Union informieren wird. Außerdem wird sie die Beteilig­
ten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen un­
terzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Be­
kanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der 
Europäischen Union und die EFTA-Überwachungs­
behörde durch die Übermittlung einer Kopie dieses 
Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle 
Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats 
ab dem Datum dieser Veröffentlichung Stellung zu 
nehmen.”
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